
 
 

 

 
 

 
 

 
Bezeichnung: 
 
Haushaltsplan, Teilhaushalt 6 – Gesundheit 
 
 
Sachverhalt: 
 
Beraten werden die Planansätze für die folgenden Produkte des Teilhaushaltes 6 (Gesund-
heitsamt): 
 
Produkt  Bezeichnung 
12.2.14  Umwelthygiene/Infektionshygiene 
12.2.15  Ordnungsaufgaben im Gesundheitswesen 
31.5.01  Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige, ältere Menschen 
34.3.01  Betreuungswesen 
41.2.01  Gesundheitliche- sowie Konflikt-Beratung, Förderung Beratungsstellen 
41.2.02  Sozialpsychiatrischer Dienst 
41.4.02  Gesundheitsvorsorge und Gutachterwesen 
41.4.03  Jugendärztlicher und Jugendzahnärztlicher Dienst 
 
Auf die in der Anlage beigefügten Auszüge zum Haushaltsplanentwurf 2026 wie auch die Haus-
haltspräsentation wird verwiesen. 
 
Unter dem Tagesordnungspunkt „Förderanträge im Bereich des Gesundheitsamtes“ wurde 
bereits eine Beschlussempfehlung zu dem Produkt 41.2.01 abgegeben. Die Entscheidung über 
die Haushaltsansätze erfolgt unter Berücksichtigung ggf. notwendiger Änderungen einzelner 
Haushaltsansätze aufgrund der vorgenannten Beschlüsse. 
 
Konsolidierungsmaßnahmen 
 
a) Stipendienprogramm für Studierende der Humanmedizin 
 
Der Kreistag hat 2019 das sog. Stipendienprogramm für Studierende der Humanmedizin auf-
gelegt. Es sollen insgesamt 12 Stipendiaten aufwachsend um 2 Stipendiaten/Jahr gefördert 
werden. Aktuell werden 10 Stipendiaten gefördert. Es wird aufgrund der Haushaltslage des 
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Landkreises vorgeschlagen, im nächsten Jahr die Besetzung weiterer Stipendienplätze auszu-
setzen. Zugleich soll die Evaluation des Förderprogrammes basierend auf die bereits durch-
geführten Stipendien auf 2026 vorgezogen werden. Einbezogen werden soll auch, dass die 
ersten beiden Stipendiaten von insgesamt aktuell zehn Stipendiaten voraussichtlich im Herbst 
nächsten Jahres das Studium abschließen und das Förderprogramm verlassen werden.  
Mit diesem Vorschlag kann eine Einsparung in Höhe von 18.600 Euro in 2026 (und 33.600 Euro 
in 2027) erreicht werden. Für das Jahr 2026 wurde die Einsparung im Haushaltsplanentwurf 
bereits aufgenommen.  
 
Über die Evaluation und über eine Fortführung des Programmes soll im nächsten Jahr im 
Sozial-, Arbeits- und Gesundheitsausschuss berichtet, beraten und entschieden werden.  
 
b) Förderprogramm für die Hebammenarbeit 
 
Am 21.12.2022 wurde durch den Kreistag beschlossen, ab 2023 ein Förderprogramm für die 
Hebammenarbeit aufzulegen. Zur Durchführung des Förderprogramms wurden 70.000 Euro zur 
Verfügung gestellt sowie ein 0,5 Stelle in den Stellenplan aufgenommen. Die Umsetzung der 
Förderung freiberuflicher Hebammen durch die Koordinierungsstelle wie auch die Richtlinie 
wurde zuletzt im Bericht zu den Sonderaufgaben des Gesundheitsamtes im Frühjahr 2025 im 
Fachausschuss dargestellt. Danach wurden in 2024 - trotz mehrfacher Bewerbung dieses 
Angebotes - ca. 15.100 Euro benötigt. Dieser Mittelbedarf zeichnet sich auch für 2025 ab. Es 
wird insofern vorgeschlagen, den Mittelbedarf von 70.000 Euro auf 20.000 Euro im Produkt 
41.2.01 (Teilhaushalt 6) zu reduzieren.  
Es wird daher vorgeschlagen, eine Anpassung auf den tatsächlichen Mittelbedarf im 
Haushaltsentwurf 2026 vorzunehmen. Im Haushaltsplanentwurf wurde als Ansatz zur weiteren 
Umsetzung der Förderrichtlinie 20.000 Euro vorgesehen. Mit diesem Ansatz ist die Förderung 
der freiberuflichen Hebammen wie auch die Arbeit der Koordinierungsstelle weiterhin 
entsprechend Kreistagsbeschluss umsetzbar.  
 
 
Beschlussvorschlag: 
 

1. Es wird auf die Besetzung der freien Stipendienplätze für Studierende 
der Humanmedizin verzichtet. Zugleich wird die Evaluation des 
Förderprogrammes auf 2026 vorgezogen.  

2. Die Haushaltsmittel zur Finanzierung der Richtlinie zur Förderung 
freiberuflicher Hebammen werden ab 2026 auf 20.000 Euro angepasst.  

3. Für die weiteren Beratungen zum Haushaltsplan 2026 werden die 
Planansätze der vorgenannten Produkte mit den in der Sitzung 
besprochenen Änderungen empfohlen. 
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